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9. JULI 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 6. Juli 2007 über die medizinisch assistierte Fortpflanzung und die Bestimmung der überzähligen Embryonen und Gameten


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Artikel 16 Absatz 1 des Gesetzes vom 6. Juli 2007 über die medizinisch assistierte Fortpflanzung und die Bestimmung der überzähligen Embryonen und Gameten wird wie folgt abgeändert:

1. Das Wort "zwei" wird durch das Wort "fünf" ersetzt.

2. Der Absatz wird durch folgenden Satz ergänzt: "Die in vorliegendem Absatz erwähnte Frist kann die in Artikel 17 Absatz 1 erwähnte Frist nicht verlängern und endet in jedem Fall bei Ablauf der in Artikel 17 Absatz 1 erwähnten Frist. Ist die in Artikel 17 Absatz 1 erwähnte Frist durch die Anwendung von Artikel 17 Absatz 2 verkürzt oder durch die Anwendung von Artikel 18 § 1 verlängert worden, kann die im ersten Satz erwähnte Frist die verkürzte oder verlängerte Frist nicht verlängern und endet in jedem Fall bei Ablauf der in Artikel 17 Absatz 2 beziehungsweise Artikel 18 § 1 erwähnten Frist."


Art. 3 - Artikel 45 Absatz 1 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

1. Das Wort "zwei" wird durch das Wort "fünf" ersetzt.

2. Der Absatz wird durch folgenden Satz ergänzt: "Die in vorliegendem Absatz erwähnte Frist kann die in Artikel 46 Absatz 1 erwähnte Frist nicht verlängern und endet in jedem Fall bei Ablauf der in Artikel 46 Absatz 1 erwähnten Frist. Ist die in Artikel 46 Absatz 1 erwähnte Frist durch die Anwendung von Artikel 46 Absatz 2 verkürzt oder durch die Anwendung von Artikel 47 § 1 verlängert worden, kann die im ersten Satz erwähnte Frist die verkürzte oder verlängerte Frist nicht verlängern und endet in jedem Fall bei Ablauf der in Artikel 46 Absatz 2 beziehungsweise Artikel 47 § 1 erwähnten Frist."
Art. 4 - § 1 ­ Die von Fertilitätszentren konservierten Embryonen, für die am Tag des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes die in Artikel 16 Absatz 1 des Gesetzes vom 6. Juli 2007 über die medizinisch assistierte Fortpflanzung und die Bestimmung der überzähligen Embryonen und Gameten erwähnte Frist von zwei Jahren bereits abgelaufen ist, bleiben in Anwendung von Artikel 16 Absatz 1 des vorerwähnten Gesetzes vom 6. Juli 2007, wie durch vorliegendes Gesetz abgeändert, für den Post-mortem-Transfer verfügbar, sofern jede der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

1. die in Artikel 17 Absatz 1 oder 2 beziehungsweise Artikel 18 § 1 des vorerwähnten Gesetzes vom 6. Juli 2007 erwähnte Frist ist je nach Fall noch nicht abgelaufen,

2. die in Artikel 17 Absatz 3 des vorerwähnten Gesetzes vom 6. Juli 2007 erwähnte Anweisung wurde noch nicht ausgeführt und daher stehen die Embryonen dem längstlebenden Wunschelternteil weiterhin zur Verfügung.

Die von Fertilitätszentren konservierten Gameten, für die am Tag des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes die in Artikel 45 Absatz 1 des vorerwähnten Gesetzes vom 6. Juli 2007 erwähnte Frist von zwei Jahren bereits abgelaufen ist, bleiben in Anwendung von Artikel 45 Absatz 1 des vorerwähnten Gesetzes vom 6. Juli 2007, wie durch vorliegendes Gesetz abgeändert, für eine Post-mortem-Insemination oder einen Post-mortem-Transfer verfügbar, sofern jede der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

1. die in Artikel 46 Absatz 1 oder 2 beziehungsweise Artikel 47 Absatz 1 des vorerwähnten Gesetzes vom 6. Juli 2007 erwähnte Frist ist noch nicht abgelaufen,

2. die in Artikel 46 Absatz 3 des vorerwähnten Gesetzes vom 6. Juli 2007 erwähnte Anweisung wurde noch nicht ausgeführt und daher stehen die Gameten oder Embryonen dem längstlebenden Wunschelternteil weiterhin zur Verfügung.

§ 2 ­ Enthält die in Artikel 7 des Gesetzes vom 6. Juli 2007 über die medizinisch assistierte Fortpflanzung und die Bestimmung der überzähligen Embryonen und Gameten erwähnte Vereinbarung, die vor dem Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes abgeschlossen wurde, eine Frist für Post-mortem-Transfer oder Post-mortem-Insemination von zwei Jahren, gilt diese Frist als ungeschrieben.

Das Fertilitätszentrum informiert die Wunscheltern darüber, dass die in Absatz 1 erwähnte Frist nicht eingehalten wird.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 9. Juli 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE
